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schrieb . Dies gilt sowohl für den ersten Schreiber oder Über¬
setzer, als auch für diejenigen Friesen , welche die Überlieferung
weiter bearbeiteten , etwa die Rückübersetzung eines Lateintextes
in Angriff nahmen .

c) Das Übersetzungsgepräge des Lateintextes . § 9 .

1 . Auch die allgemeinen Küren und Landrechte stammen
aus einer Lagsaga . Das ergibt sich aus der folgerichtig durch¬

geführten Gliederung und Zählung (17 Küren und 24 Land¬
rechte ) , aber auch aus der im Lateintexte überlieferten Eingangs-

formel , denn der strophische Aufbau der Vorlage ist noch in
der lateinischen Übersetzung deutlich erkennbar .

Die Eingangsformel bei der ersten Küre und beim ersten
Landrecht lauten wie folgt :

Haec est prima petitio / et Caroli regis concessio
Omnibus Frisonibus und :

Haec est prima imperialis constitutio / et est terrae iustitia
Vel Frisonum ius illud primum .

Die Übereinstimmung des Aufbaus der Sätze mit der oben *)

mitgeteilten Eingangsformel der Rüstringer Küre ist m . E . un¬
verkennbar . Da die metrische Eingangsformel nur bei einem

Rechtsvortrage Sinn hatte , so ist schon dadurch erwiesen , daß

wir in unseren beiden Rechtssammlungen die Wiedergabe alter

Rechtsvorträge vor uns haben .
2. Durch eine Zurückführung auf die Lagsaga wird natürlich

unser Problem noch keineswegs entschieden , sondern es wird

nur in bestimmtere Formen geprägt . Immer noch handelt es

sich um die zwei Fragen : 1 . Ist der Lateintext eine unmittel¬

bare Wiedergabe der Lagsaga oder einer vorhergehenden frie¬

sischen Niederschrift , die ihrerseits auf die Lagsaga zurückgeht ?

2 . Sind die erhaltenen friesischen Texte unmittelbare , nicht

durch Vermittlung des Lateintextes entstandene Überliefe¬

rungen der Lagsaga , oder sind sie nur Rückübersetzungen des

Lateintextes ?
3 . Die erste Frage beantwortet sich schon durch das ganze

Gepräge der Übersetzung . Dieses Gepräge trägt die bezeichneten
Merkmale der Übersetzung zu Protokoll . Die Übersetzung ist

aber eine nach unserem heutigen Maßstabe sehr ungeschickte ,
in hohem Grade unfreie . Der Translator gibt nicht Gedanken

l) Vgl . S . 39 .
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in lateinischer Sprache wieder , sondern er übersetzt das Ori¬
ginal möglichst Wort für Wort . Er folgt der erwähnten Äqui¬
valentmethode ' ) , die für die einzelnen Worte des Originals
lateinische Äquivalente sucht . Der Translator verstößt dabei
vielfach gegen die lateinischen Sprachregeln .

4 . Typisch für die Unfreiheit ist es , wie auch Sievers hervor¬
hebt , daß der Translator den friesischen Artikel zwar lange
nicht immer , aber gelegentlich dort übersetzt , wo nach dem
lateinischen Sprachgebrauch jedes Wort fehlen sollte . Der Über¬
setzer wußte, wie der überwiegende Teil seiner Arbeit zeigt,
daß der Gebrauch des Artikels dem Latein fremd ist . Aber ein
Übersetzer , der den Artikel hört , in Eile ist und sofort wort¬
gemäß übersetzt , kann in die Versuchung kommen , ein Äqui¬
valent hinzusetzen auch wenn er den lateinischen Sprachge¬
brauch kennt . Unser Translator verwendet in solchen Fällen
für den bestimmten Artikel das demonstrative Pronomen » ille «
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)
und für den unbestimmten das Zahlwort » unus « 8) . Andere
Fehler betreffen die Wahl der lateinischen Äquivalente , so
daß die Angaben , lateingemäß aufgefaßt, fast unverständlich
werden .

5 . Ein solcher Fehler begegnet z . B . mehrmals bei dem Ge¬
brauche von » accipere « . In Küre 14 wird der Fall gesetzt, » si
quempiam Normanni aceipiunt « , » si is reversus « 4) . In Küre 17 ,Wende 1 heißt es : » ubicunque matrona accipitur , lacrimans

4) Vgl . oben S . 8 , Anm . 2.
2) Besonders anschaulich ist das wegen seines poetischen Gehalts be¬

kannte Landrecht 2 . Die Mutter , welche Grundstücke des Sohnes bei echter
Not verkauft , wird bezeichnet als »i 11 a mater « (S . 42, 25) , helfen soll ille
scultetus (S . 44 , 10). Als die zweite Ausnahme, bei der die Veräußerung zu¬
lässig ist , wird Hungersnot angeführt : »et illa fervida esuries per terram
transeat « (S . 44 , 27) . Die dritte Ausnahme ist durch den Winter gegeben ,in dem auch das wilde Tier Zuflucht sucht . Aber auch dieses Tier wird
demonstrativ bezeichnet »et ille agreste animal querit montium refri -
gerium« (S . 46 , 10) . Die Äquivalente sind natürlich die Hungersnot , das Tier ,nicht jene Hungersnot , jenes Tier.

3) »Unus famosus für capitur « (S . 36 , 12) . Dieser »für« ist nicht etwa ein
einziger , aber berühmter Dieb (ein Meisterdieb ) , sondern ein Dieb dessenTat offenkundig (handhaft ) ist . »Ubicunque unus vir contra unum alium
pugnat u n o claro die« (S . 38 , 14) , »quisquis u n a m matronam inpregnataminpugnaverit « (S . 74 15) : Auch bei der Vergewaltigung der Frau liegt derTon nicht auf der Einzahl der vergewaltigten Schwangeren .4) R .Q . S . 22,26 .
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